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Allgemeine Bestimmungen: 

Vereinbarung: 
The Teapot unterbreitet dem Kunden aufgrund eines persönlichen Gespräches eine detaillierte 
Offerte. Die aufgegebene Bestellung kann anschliessend schriftlich oder mündlich erfolgen. 
Sie  
gilt als ein verbindlicher Auftrag an The Teapot. Sollte der Gastgeber aus irgendeinem Grunde 
verhindert sein, bleibt er gegenüber The Teapot zahlungspflichtig. 

Leistung: 
The Teapot verpflichtet sich, den Leistungsumfang gemäss der mit dem Auftraggeber 
getroffenen Auftragsbestätigung zu erbringen. The Teapot behält sich vor, bei kurzfristigen 
Änderungen im Marktangebot (z.B. fehlende Waren, massiv erhöhte Preise) die Dienstleistung 
in Absprache mit dem Auftraggeber entsprechend zu ändern, und verpflichtet sich zu einer 
gleichwertigen Auftragserledigung. 
Im Fall von Einflüssen höherer Gewalt auf dem Weg zum Kunden (z.B. Unwetter, nicht 
selbstverschuldeter Unfall etc.) haftet The Teapot nicht. 

Haftung: 
Der Gastgeber haftet für sich und seine Gäste und ist besorgt, dass mit dem zur Verfügung 
gestellten Geschirr sorgfältig umgegangen wird. Allfällige Schäden werden in Rechnung 
gestellt. 

Annullation: 
Bis 14 Tage vor Durchführung: Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.– 
Bis   8 Tage vor Durchführung: 25 % der Kosten gemäss Offerte 
Ab 7 Tage vor Durchführung: volle Kostenverrechnung 
Die vom Gastgeber bekannt gegebene TeilnehmerInnen-Zahl ist ab 7 Tage vor Durchführung 
verbindlich; Leistungen für nachträglich wegfallende Teilnehmende werden in Rechnung 
gestellt. 

Zeichnet sich aufgrund höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung ein Verbot von 
Anlässen ab, oder ist eine Durchführung gefährdet, kann The Teapot ohne Haftung vom 
Vertrag zurücktreten. Eine Verschiebung des Anlasses wird dann angestrebt. 

Zahlungskonditionen:  
10 Tage netto nach Erhalt der Rechnung. 

  

St. Gallen, 1. Juni 2020 


